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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1971

Norm

StGB §81 Z2 B3

Rechtssatz

Eine Tätigkeit im Sinne des § 337 lit b StG (nunmehr § 81 Z 2 StGB) steht bevor, wenn der Täter zu ihrer Vornahme

gewillt war (SSt 30/10, 11 Os 18/68) oder wenn er ihre Vornahme von sich - nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge -

erwarten konnte.
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